
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortbildmarke „3D eXam“ für 
Waren der Klasse 10. 

Entscheidung des Prüfers: Verweigerung des Schutzes der interna
tionalen Registrierung in der Europäischen Union nach Art. 7 
Abs. 1 Buchst. b und c und Art. 7 Abs. 2 GMV. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der 
Verordnung Nr. 207/2009 des Rates und Nichtbeachtung na
tionaler Voreintragungen/früherer nationaler Schutzgewährun
gen, da die fragliche internationale Registrierung (i) nicht rein 
beschreibend sei und (ii) Unterscheidungskraft aufweise, denn 
die maßgeblichen Verkehrskreise verstünden das Zeichen „3D 
eXam“ als eine Angabe der betrieblichen Herkunft. 

Klage, eingereicht am 12. Mai 2011 — International Engine 
Intellectual Property Company/HABM (PURE POWER) 

(Rechtssache T-248/11) 

(2011/C 211/60) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: International Engine Intellectual Property Company, 
LLC (Warrenville, Vereinigte Staaten) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwalt C. Thomas und Rechtsanwältin B. Reiter) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 15. Februar 2011 in der Sache 
R 2310/2010-2 aufzuheben; 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen; 

— einen Termin für eine mündliche Verhandlung festzulegen, 
falls das Gericht ohne eine solche keine Entscheidung treffen 
kann. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „PURE POWER“ für 
Waren der Klasse 12. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c und 
Abs: 2 der Verordnung des Rates Nr. 207/2009 sowie gegen 
allgemeine Grundsätze des Markenrechts, weil die Beschwerde

kammer festgestellt habe, dass die angemeldete Marke im Hin
blick auf die Waren, für die eine Eintragung begehrt werde, 
beschreibenden Charakters und ohne Unterscheidungskraft sei. 

Klage, eingereicht am 20. Mai 2011 — Fellah/Rat 

(Rechtssache T-255/11) 

(2011/C 211/61) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Zakaria Fellah (New York, Vereinigte Staaten von Ame
rika) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Collard) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— festzustellen, dass die Verordnung (EU) Nr. 330/2011 
des Rates vom 6. April 2011 und der Beschluss 
2011/221/GASP des Rates vom 6. April 2011, die am 7. 
April 2011 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent
licht wurden, in Bezug auf den Kläger, Herrn Zakaria FEL
LAH, sachlich nicht begründet sind; 

— folglich 

— die Verordnung (EU) Nr. 330/2011 des Rates vom 6. 
April 2011 und den Beschluss 2011/221/GASP des Ra
tes vom 6. April 2011 für nichtig zu erklären; 

— hilfsweise, die Streichung des Namens von Herrn Zakaria 
FELLAH von den Listen in den Anhängen der genannten 
Verordnung und des genannten Beschlusses anzuordnen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht der Kläger zwei Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verletzung der Begründungspflicht, da für 
die Eintragung des Namens des Klägers in die Liste der von 
den restriktiven Maßnahmen betroffenen Personen und Or
ganisationen eine stereotype Begründung angegeben sei, 
ohne dass ein genauer Tatumstand genannt sei, der die Beur
teilung der Begründetheit dieser Eintragung erlaube. 

2. Zweiter Klagegrund: Offensichtlicher Bewertungsfehler, da 

— dem Kläger zur Last gelegt werde, dass er zur Finanzie
rung der Regierung von L. Gbagbo beigetragen habe, 
obwohl er zum einen seine Tätigkeit bei L. Gbagbo im 
Wesentlichen zu einer Zeit ausgeübt habe, als dieser als 
rechtmäßiger Staatschef von der internationalen Gemein
schaft anerkannt gewesen sei, und zum anderen nicht 
über Ressourcen verfügt habe, die es ihm ermöglicht 
hätten, die Regierung von L. Gbagbo zu finanzieren;
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— die angefochtenen Rechtsakte seit dem 11. April 2011 
gegenstandslos seien, da L. Gbagbo zu diesem Zeitpunkt 
gefasst worden sei. 

Klage, eingereicht am 23. Mai 2011 — Pangyrus/HABM — 
RSVP Design (COLOURBLIND) 

(Rechtssache T-257/11) 

(2011/C 211/62) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Pangyrus Ltd (York, Vereinigtes Königreich) (Prozess
bevollmächtigter: S. Clubb, Solicitor). 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: RSVP 
Design Ltd (Renfrewshire, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des 
Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) vom 23. März 2011 in der Sache 
R 751/2009-4 aufzuheben; 

— die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Harmonisie
rungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Mo
delle) vom 12. Mai 2009 wiederherzustellen und 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Wortmarke „COLOURBLIND“ für Waren und Dienstleis
tungen der Klassen 9, 16, 28, 35 und 41 — Gemeinschafts
markenanmeldung Nr. 3337979. 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfahren 
vor der Beschwerdekammer. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Klägerin. 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Der Antrag auf Nich
tigerklärung wurde auf zwei Gründe gestützt, nämlich auf Art. 
52 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates, da ein älteres nicht 
eingetragenes Recht bestehe, das im Vereinigten Königreich ge
mäß dem Recht des „Passing off“ geschützt sei, und auf das 
Vorliegen von Bösgläubigkeit nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Die Eintragung der Gemein
schaftsmarke wurde in vollem Umfang für nichtig erklärt. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung 
der Nichtigkeitsabteilung und Ablehnung des Antrags auf Nich
tigerklärung. 

Klagegründe: Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer 
sei rechtsfehlerhaft zum Ergebnis gekommen, dass (i) die Inha

berin der Gemeinschaftsmarke bei der Anmeldung der Gemein
schaftsmarke nicht bösgläubig gehandelt habe und dass (ii) die 
Klägerin nicht nachgewiesen hätte, dass sie ein älteres Zeichen 
vor dem Tag der Anmeldung der angefochtenen Gemeinschafts
marke im geschäftlichen Verkehr benutzt hätte. 

Klage, eingereicht am 19. Mai 2011 — Spanien/ 
Kommission 

(Rechtssache T-260/11) 

(2011/C 211/63) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Kläger: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigte: N. Díaz 
Abad) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Verordnung (EU) Nr. 165/2011 der Kommission vom 
22. Februar 2011 über Abzüge von bestimmten, Spanien 
für 2011 und die darauf folgenden Jahre zugeteilten Fang
quoten für Makrele wegen Überfischung im Jahr 2010 für 
nichtig zu erklären; 

— dem beklagten Organ die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Im Anhang zur angefochtenen Verordnung wird als Sanktion 
für die Makrelenüberfischung im Jahr 2010 in den Gebieten 
VIIIc, IX und X sowie in den EU-Gewässern des Gebiets CECAF 
34.1.1 die Fangquote Spaniens um 39 242 Tonnen gekürzt, 
wobei 4 500 Tonnen der Kürzung das Jahr 2011, 5 500 Ton
nen das Jahr 2012, 9 748 Tonnen das Jahr 2013, 9 747 Ton
nen das Jahr 2014 und 9 747 Tonnen das Jahr 2015 „und ggf. 
darauf folgende Jahre“ betreffen. 

Der Kläger macht sechs Klagegründe geltend: 

1. Es liege ein Verstoß gegen Art. 105 Abs. 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 
zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung 
zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der ge
meinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verord
nungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 
811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) 
Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, 
(EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 
1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 
und (EG) Nr. 1966/2006 (im Folgenden: Verordnung 
Nr. 1224/2009) vor, da die angefochtene Verordnung erlas
sen worden sei, bevor die Kommission die in dieser Bestim
mung vorgesehene Durchführungsverordnung erlassen habe.
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